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NETZANSCHLÜSSE
Informationen für Bauherren,
Architekten und Bauträger
Strom, Erdgas, Trinkwasser
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Netzgebiete und 
Kontakt
Ansprechpartner für alle Fragen  
rund um den Netzanschluss:

Sehr geehrte Bauherrin,  
sehr geehrter Bauherr,

wenn Sie ein neues Haus bauen, eine Immobilie sanieren oder 
Ihre Heizung erneuern, benötigen Sie Netzanschlüsse für Trink-
wasser, Strom, Erdgas und Telekommunikation.

Die OsthessenNetz GmbH ist als Netzbetreiber für die Strom-, 
Erdgas-, und Wassernetze in der Region Osthessen zuständig. 
Wo genau, finden Sie auf der nachfolgenden Übersichtskarte. 

Als 100% Tochter der RhönEnergie Fulda GmbH ist die Osthes-
senNetz GmbH verantwortlich für die Planung, den Bau und 
die Instandhaltung der Netze. Mit einer modernen Leitzentrale 
werden 24 Stunden, 7 Tage die Woche alle Betriebszustände 
ständig überwacht und eventuelle Störungen schnell behoben.

Nachfolgend finden Sie die Ansprechpartner und alle wich-
tigen Informationen zum Netzanschluss. Die OsthessenNetz 
GmbH unterstützt und hilft Ihnen gerne bei allen Netzan-
schlussfragen und steht Ihnen als kompetenter Partner von 
Anfang an, von der Planung über die Versorgung mit Baustrom 
und Bauwasser bis zur Inbetriebnahme Ihrer Anlage, zur Seite.
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Bei jeglicher Bautätigkeit auf Ihrem Grundstück müssen Sie bzw. 
das von Ihnen beauftragte Erd- oder Tiefbauunternehmen vor 
Beginn der Erdarbeiten bei allen Leitungsträgern eine Planaus-
kunft einholen. 

Auch auf noch unbebauten Grundstücken können sich bereits
Ver- und Entsorgungsleitungen befinden. Bereits verlegte Strom-
kabel stehen dabei in der Regel unter Spannung.

BEI NICHTBEACHTUNG KANN ES ZU LEBENS-
BEDROHLICHEN SITUATIONEN KOMMEN!

Vor Bauausführung

Bevor Sie an Ihrer Baustelle die Arbeiten aufnehmen,  
holen Sie bitte eine Planauskunft ein!

Rund um die Uhr an sieben  
Tagen der Woche verfügbar:

www.osthessennetz.de/services/planauskunft

Online-Planauskunft 
für Jedermann

Nutzen Sie diesen

kostenlosen  

Service

der OsthessenNetz 

GmbH.

STOP
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• Aus Gründen des Frostschutzes ist bei Trinkwasserhauseinfüh-
rungen in unmittelbarer Nähe von Lichtschächten, Zisternen und 
Abwasserschächten ein Mindestabstand von 1,20 m einzuhalten.

• Die Verlegung der Netzanschlüsse erfolgt in der Regel wenn 
der Neubau steht, der Hausanschlussraum trocken, frostfrei und 
gegen unbefugten Zutritt gesichert ist. Die Leitungstrasse muss 
vollständig frei und zugänglich sein.

• Voraussetzung zur Ausführung der Anschlüsse ist ein trockener, 
der Straße zugewandter, abschließbarer und zur Vermeidung 
von Schwitzwasser lüftungsfähiger Hausanschlussraum gemäß 
DIN 18012. Auch eine seitliche Einführung in diesen Raum ist  
zulässig. Der Hausanschlussraum muss über allgemein zu-
gängliche Räume, wie Treppenhäuser, oder direkt von außen 
erreichbar sein. Ein rückwärtig gelegener Hausanschlussraum 
ist nicht zulässig.

• Die Wände müssen mindestens der Feuerwiderstandsklasse  
F 30 nach DIN 4102 Teil 2 entsprechen. Der Raum muss frostfrei 
sein und die Raumtemperatur darf 30° C nicht überschreiten.

• Im Hausanschlussraum dürfen keine explosiven und/oder  
leicht entzündlichen Stoffe gelagert werden.

• Vor Hausanschlusskästen (Strom) oder Hausanschluss- 
absperreinrichtungen (Gas/Wasser) sind Mindestabstände  
nach nachfolgender Skizze einzuhalten.

 • Über Netzanschlussleitungen dürfen keine Überbauungen 
vorgenommen werden  – dazu zählen auch tiefwurzelnde Be- 
pflanzungen oder Gartenteiche.

Der Abstand von mindestens 
1,2 m und die Höhe von  
mindestens 2,0 m gelten 
auch für den Zählerschrank

1) z. B. Gas- oder Wasserrohre 
2) z. B. Schrank
3) Hausanschlusskasten

Allgemeine 
Informationen zu 
Netzanschlüssen

WICHTIGE INFORMATION BZGL. KABELSCHUTZ-
ROHRVERLEGUNG DURCH DEN BAUHERREN!

 Netzanschluss Strom
Sofern Sie im Online-GeoPortal der OsthessenNetz GmbH nur 
einen „Netzanschluss Strom“ ohne weitere Netzanschlüsse 
(Gas oder Wasser) der OsthessenNetz GmbH beantragen, 
ist grundsätzlich ein zum Hauseinführungssystem passendes 
Kabelschutzrohrverlängerungs-Set nach DVGW-Richtlinie VP601 
(i. d. R. handelsüblicher PE-Wellschlauch DN 75, innenglatt) vom 
Kunden zu beschaffen und bauseits bis zur Grundstücksgrenze 
an den öffentlichen Grund im Vorfeld zu verlegen. Das Kabel-
schutzrohrende ist fachgerecht zu verschließen. Der Endpunkt ist 
mit einem Pfosten zu markieren. 

Die Kabelschutzrohrverlegung erfolgt auch dann durch den Bau-
herren, wenn Sie den Wasser- und/oder Gasanschluss von einem 
anderen Wasserversorger oder Gasnetzbetreiber erhalten. Dies 
ist in Gebieten der Fall, in denen die OsthessenNetz GmbH nicht 
der Netzbetreiber ist (siehe Karte „Netzgebiete“ auf Seite 3).

Das verlegte System, bestehend aus Hauseinführung und Kabel-
schutzrohr muss Gas- und Wasserdicht sein. Die OsthessenNetz 
GmbH gewährleistet eine dauerhafte Dichtigkeit zwischen Kabel 
und Kabelschutzrohr nur bei der Verwendung des passenden und 
zulässigen Rohrtyps und Dichtungssets. Für Schäden, die durch 
unsach gemäße Verlegung des Rohres entstehen, haftet der An-
schlussnehmer. 

 Netzanschluss Strom  
Netzanschluss Gas/Wasser

Für Stromnetzanschlüsse, die gemeinsam mit einem Wasser- 
und/oder Gasnetzanschluss der RhönEnergie Fulda GmbH, der 
OsthessenNetz GmbH bzw. der RhönEnergie Osthessen GmbH 
verlegt werden (Mehrspartenanschlüsse), übernimmt die Ost- 
hessenNetz GmbH die fachgerechte Schutzrohrverlegung auf 
Ihrem Privatgrund von Gebäudekante bis zur Grundstücksgrenze.

1,2 m

HAK3)

0,3 m 0,3 m

frei zu haltender 
Arbeits- und 
Bedienbereich 

(durchgängige Höhe 
mindestens 2,00 m)

Einbau- und Betriebseinrichtungen1)

Sonstige Einrichtung2)

Grafik 9
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SCHRITT 1:  
Angebot und Auftrag über Online-GeoPortal
Auf der Internetseite der OsthessenNetz GmbH  
(www.osthessennetz.de) erreichen Sie unser Online-GeoPortal 
und können dort Online Angebote für Ihre gewünschten Netz-
anschlüsse auf Basis der in unserem System vorhandenen Daten 
einholen und bei Standard-Netzanschlüssen auch sofort beauf-
tragen. Sie können aber auch Ihren Installateur oder Architekten/
Planer damit beauftragen, die Anschlüsse in Ihrem Namen zu 
beantragen.

Ein von Ihnen beauftragter Dritter kann Ihnen ein Angebot mit 
Auftragsschreiben ausdrucken, welches unterschrieben durch Sie 
als Auftraggeber zur verbindlichen Bestellung dient.

SCHRITT 2:  
Abstimmung 
Nach Beauftragung setzt sich unser zuständiger Bauleiter mit 
Ihnen für einen Ortstermin in Verbindung. Dort legt er mit Ihnen 
gemeinsam den Trassenverlauf und einen Ausführungstermin fest 
und steht für alle weiteren Fragen, auch während der Bauausfüh-
rung, zur Verfügung. Sollten in diesem Termin grobe Abweichun-
gen zur Planung festgestellt werden, kann das Angebot nochmal 
korrigiert werden. 

WICHTIG: Spätestens zur Bauausführung muss bauseits 
eine Mehrspartenhauseinführung an der richtigen Stelle 
des Hausanschlussraums eingebaut und das Kabelschutz-
rohr (bei der Beantragung eines „Netzanschluss Strom ohne 
weitere Netzanschlüsse der OsthessenNetz GmbH“) bis zur 
Grundstücksgrenze an den öffentlichen Grund fachgerecht 
verlegt sein. Den fachgerechten Einbau der Hauseinfüh-
rung und die Verlegung des Kabelschutzrohres sollten Sie 
in Abstimmung mit Ihrem Architekten im Rahmen Ihres 
Hausbaus von Ihrem Bauunternehmer nach den auf S. 11 
aufgeführten Anforderungen zum „Kabelgraben“ aus- 
führen lassen. Auch im Zuge von Ihren Umbauten oder 
Sanierungen ist bauseits eine entsprechende Mehrsparten- 
hauseinführung einzubauen.

SCHRITT 3:  
Bauausführung
Zum vereinbarten Ausführungstermin kommt eine von uns 
beauftragte Baufirma zu Ihnen, um die Tiefbauarbeiten und ggf. 
die Montagearbeiten im öffentlichen und privaten Bereich (bei 
einem „Netzanschluss Strom ohne weitere Netzanschlüsse der 
OsthessenNetz GmbH“ nur den Tiefbau im öffentlichen Bereich) 
durchzuführen. Voraussetzung ist, dass die Mehrspartenhausein-
führungen in der Bodenplatte eingebaut und die Leerrohre bis 
vor den Bereich der Bodenplatte bzw. bei einem „Netzanschluss 
Strom ohne weitere Netzanschlüsse der OsthessenNetz GmbH“ 
bis an die Grundstücksgrenze verlegt wurden. Bei unterkellerten 
Gebäuden muss die Mehrspartenhauseinführung eingebaut sein. 
Die ausführende Baufirma wird die Leerrohre bis in den Straßen-
körper verlängern bzw. im Bereich der Grundstücksgrenze eine 
Montagegrube erstellen und das bauseits verlegte Kabelschutz-
rohr nutzen und unsere Netzanschlüsse verlegen.

SCHRITT 4:  
Inbetriebnahme 
Nach der Fertigstellung der Netzanschlüsse können diese in  
Betrieb gehen, hierzu muss der Installateur die Inneninstallation  
fertiggestellt haben und bei der OsthessenNetz GmbH über  
das Online-GeoPortal einen Inbetriebnahmeantrag stellen.  
Im Anschluss werden von der OsthessenNetz GmbH die Mess- 
einrichtungen und die Netzanschlüsse in Betrieb genommen.

SCHRITT 5:  
Rechnung und Gewährleistung
Nach Fertigstellung der Netzanschlüsse erhalten Sie Ihre  
Rechnung. Die Netzanschlüsse bleiben bis zur Hauptabsperr- 
armatur bzw. dem Hausanschlusskasten (Eigentumsgrenze)  
im Hausanschlussraum in der Zuständigkeit der OsthessenNetz 
GmbH.

5 Schritte zum 
Netzanschluss
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• Das Online-GeoPortal der OsthessenNetz GmbH ist ein  
speziell für die Region Osthessen zugeschnittenes System zur  
Beantragung von Trinkwasser-, Strom und Erdgasnetz- 
anschlüssen.

• Für Bauherren dient es zur:
– Beantragung von Trinkwasser-, Strom- und  

Erdgasnetzanschlüssen.
– Anmeldung und Abwicklung von E-Ladesäulen  

und Wärmepumpen.

• Für Installateure bietet es zusätzlich:
– Anmeldung von Eigenerzeugungsanlagen,  

wie Fotovoltaik, Windkraft oder BHKW.
– Anmeldung und Abwicklung von Leistungserhöhungen.
– Inbetriebsetzungen nach Neuanschluss, Umbau und 

Änderung der Kundenanlage.
– Befristete Anschlüsse (Baustrom) für Veranstaltungen, 

Neubauten, etc.

• Warenkorbfunktion – Standard-Netzanschlüsse der Medien 
Strom, Trinkwasser und Erdgas können Bauherren direkt 
beauftragen. Im Warenkorb werden diese angezeigt und 
sind für Sie an- und abwählbar. Alle weiteren Funktionen 
müssen von einem im Installateurverzeichnis eingetragenen 
Fachunternehmen durchgeführt werden.

• Als Bauherr benötigen wir von Ihnen neben der Rechnungs-
anschrift und der Bauadresse nur die folgenden Angaben: 
Anzahl der Wohneinheiten, Keller ja/nein und die Art der 
Hauseinführung. Zusätzlich benötigen wir einen Lageplan  
im Maßstab 1:500 oder 1:250 auf dem die Position des  
Gebäudes auf dem Grundstück und die Lage des Haus- 
anschlussraumes gekennzeichnet ist. Dieser Plan muss im 
Zuge der Beantragung hochgeladen werden.

• Durch die Eingabe im Online-GeoPortal ist es unseren 
Mitarbeitern möglich, Ihre Anfrage zeitnah zu bearbeiten. 
Unnötige Wartezeiten aufgrund von Verzögerungen bei der 
Zustellung entfallen.

• Der Umwelt zuliebe vermeiden wir Angebote in Papierform 
postalisch zu versenden.

• Weiterhin muss jedermann im Vorfeld von Baumaßnahmen 
eine Planauskunft zu vorhandenen Leitungen einholen, um 
sich selbst nicht in Gefahr zu bringen und um Schäden an 
Leitungen zu vermeiden. Das kann bequem rund um die Uhr 
über die Online-Planauskunft erfolgen.

Informationen zum 
Online-GeoPortal
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Für den Stromanschluss gelten die Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für 
den Netzanschluss und dessen Nutzung 
für die Elektrizitätsversorgung in Nieder-
spannung (Niederspannungsanschlussver-
ordnung – NAV) in der jeweils aktuellen 
Fassung, die Ergänzenden Bedingungen 

zur NAV der OsthessenNetz GmbH, die Technischen Anwen-
dungsregeln VDE-AR-N 4100 für den Anschluss an das Nieder-
spannungsnetz sowie die Technischen Anschlussbedingungen 
und Mindestanforderungen der OsthessenNetz GmbH. 

Netzanschluss Strom

Die genannten Unterlagen halten wir für Sie  
im Internet unter www.osthessennetz.de bereit.

Netzanschlusskosten
Die Herstellung eines Standardstromnetzanschlusses bis  
7 Wohneinheiten (WE)  und einer maximalen Länge von 40 m  
wird auf Basis von pauschalierten Preisen berechnet, siehe 
„Ergänzende Bedingungen zu NAV (jeweils aktuelle Fassung)“ 
(https://www.osthessennetz.de/downloads/strom). 

Netzanschlüsse größer 7 Wohneinheiten oder einer Länge von 
über 40 m sowie Netzanschlüsse für Landwirtschaft, Gewerbe 
oder Industrie werden als Sondernetzanschlüsse individuell  
geplant, kalkuliert und angeboten.

Baukostenzuschuss
Ein Baukostenzuschuss (BKZ) für die Herstellung oder Verstär-
kung eines Netzanschlusses im Sinne der NAV wird nur für den 
Teil der Leistungsanforderung erhoben, die 30 Kilowatt (kW), 
entsprechend 33 ⅓ Kilovoltampere (kVA), nach § 16 Abs. 2 NAV, 
übersteigt. Ein Sockelleistungswert von 30 kW bzw. 33 ⅓ kVA 
oder 3 Wohneinheiten sind damit BKZ-frei. Die Höhe des  
BKZ ist in den „Ergänzenden Bedingungen zu NAV (jeweils  
aktuelle Fassung)“ (www.osthessennetz.de/downloads/strom) 
veröffentlicht.
 

Die Verlegung des Kabelschutzrohres auf dem Privatgrundstück 
bis zur Grundstückgrenze erfolgt grundsätzlich durch den Bau-
herren und nicht durch die OsthessenNetz GmbH.

Sofern Sie jedoch weitere Netzaschlüsse im Online-GeoPortal der 
OsthessenNetz GmbH beantragt haben, kümmern wir uns um die 
Verlegung des Kabelschutzrohres von der Gebäudekante bis zur 
Grundstückgrenze im Zuge der Verlegung Ihres Gas- und/oder 
Wasseranschlusses.

Die Nutzung eines Grabens für weitere Netzanschlüsse ihres Wasser-
versorgers oder Gasnetzbetreibers, in Gebieten, in den keine Versor-
gung durch die OsthessenNetz GmbH erfolgen kann, ist selbstver-
ständlich möglich, sollte jedoch mit unserem Servicecenter 
abgestimmt sein. Für einen frostsicheren Betrieb Ihres Trinkwasser-
Hausanschlusses ist in der Regel eine Überdeckung der Anschlusslei-
tung von ca. 1,30 m nötig. Liegen mehrere Anschlussleitungen der 
OsthessenNetz GmbH in einem Graben, können diese grundsätzlich in 
der gleichen Tiefe wie die Trinkwasserleitung der OsthessenNetz 
GmbH verlegt werden. Der Bauherr ist für das fachgerechte Aushe-
ben, Verlegen des Kabelschutzrohres, Einsanden, Verlegen des Warn-
bands, Wiederanfüllen des Leitungsgrabens inklusive Sandbeistellung 
und Verdichten auf seinem Privatgrundstück verantwortlich. Gleiches 
gilt für die Baustellenabsicherung auf privatem Grund. Bei unterkeller-
ten Gebäuden ist im Bereich der Hauseinführung, bauseits ein
Trockenmauerwerk herzustellen (siehe S. 17).

Kabelgraben
Die Tiefbauarbeiten zur Verlegung des Kabelschutz-
rohres für Ihren Strom-Anschluss auf privatem Grund 
sind bauseits nach Vorgaben der OsthessenNetz 
GmbH auszuführen. Der Kabelgraben muss den dar-
gestellten Bedingungen entsprechen.

Versorgungsgraben mit Versorgungsgraben
anderen Medien (Mehrsparten)
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Für den Wasseranschluss gelten die Ver-
ordnung über Allgemeine Bedingungen für 
die Versorgung mit Wasser – AVBWasserV 
in der jeweils aktuellen Fassung, die Ergän-
zenden Bedingungen und Hinweise zur 
AVBWasserV der RhönEnergie Fulda 
GmbH sowie die Technischen Anschlussbe-

dingungen (TAB Wasser) für den Anschluss an das Trinkwasser-
netz der RhönEnergie Fulda GmbH. 

Netzanschluss Wasser

Die genannten Unterlagen halten wir für Sie  
im Internet unter www.osthessennetz.de bereit.

Netzanschlusskosten
Die Herstellung eines Standardwassernetzanschlusses bis  
7 Wohneinheiten (WE) und einer maximalen Länge von 40 m  
wird auf Basis von pauschalierten Preisen berechnet, siehe 
„Hausanschluss – Wasser – Preisblatt (jeweils aktuelle Fassung)“  
(www.osthessennetz.de/downloads/wasser).

Netzanschlüsse größer 7 WE oder einer Länge von über 40 m 
sowie Netzanschlüsse für Landwirtschaft, Gewerbe oder  
Industrie werden als Sondernetzanschlüsse individuell geplant, 
kalkuliert und angeboten.

Baukostenzuschuss
Für den Anschluss wird ein Baukostenzuschuss (BKZ) entspre-
chend § 9 AVBWasserV erhoben, der die Kosten berücksichtigt, 
die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Vertei-
lungsanlagen erforderlich sind. Der BKZ setzt sich zusammen 
aus einem Grundbetrag (Standardanschluss Wohneinheiten –  
Sonderanschluss Summendurchfluss) und einem Einheitssatz  
je Quadratmeter Fläche des an eine Versorgungsleitung ange-
schlossenen Grundstücks. Die Höhe des BKZ ist im „Haus- 
anschluss – Wasser – Preisblatt (jeweils aktuelle Fassung)“  
(www.osthessennetz.de/downloads/wasser) veröffentlicht.

Für den Gasanschluss gelten die Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für 
den Netzanschluss und dessen Nutzung für 
die Gasversorgung in Niederdruck (Nieder-
druckanschlussverordnung NDAV) in der 
jeweils aktuellen Fassung, die Ergänzenden 
Bedingungen und Hinweise zur NDAV 

sowie die Technischen Mindestanforderungen an die Auslegung 
und den Betrieb von Netzanschlüssen und die Technischen 
Anschlussbedingungen (TAB Erdgas) für den Anschluss an das 
Erdgasnetz der OsthessenNetz GmbH und der RhönEnergie 
Osthessen GmbH. 

Netzanschluss Erdgas

Die genannten Unterlagen halten wir für Sie  
im Internet unter www.osthessennetz.de bereit.

Netzanschlusskosten
Die Herstellung eines Standardgasnetzanschlusses bis  
7 Wohneinheiten und einer maximalen Länge von 40 m wird  
auf Basis von pauschalierten Preisen berechnet, siehe „Haus- 
anschluss – Erdgas – Preisblatt (jeweils aktuelle Fassung)“  
(www.osthessennetz.de/downloads/gas).

Netzanschlüsse größer 7 Wohneinheiten oder einer Länge von 
über 40 m sowie Netzanschlüsse für Landwirtschaft, Gewerbe 
oder Industrie werden als Sonderhausanschluss individuell  
geplant, kalkuliert und angeboten.

Baukostenzuschuss
Für den Anschluss kann ein Baukostenzuschuss nach § 11 NDAV 
verlangt werden. Derzeit wird kein Baukostenzuschuss erhoben. 
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Mehrsparten- 
hausanschluss

Vorteile
• Weniger Platz für die Netzanschlüsse:
 Bei Einführung der Versorgungsleitungen mittels einer Mehr-

sparten-Hauseinführung befindet sich der Hausanschluss nur 
noch an einer Stelle und minimiert so die Installationsfläche.

• Vereinfachter Bauablauf:
 Beim Anschluss von Leerrohren an die Mehrsparten-Haus- 

einführung können Leitungsgräben sofort nach dem Verlegen 
der Leerrohre geschlossen werden.

• Größere Sicherheit: 
– zugelassene Produkte (DVGW-Richtlinie VP601) 
– Gas- und Druckwasserdichtigkeit (Standard) 
– langlebige und dauerhafte Dichtigkeit

• Einfache Nachbelegung:
 Ein eventuell erforderlicher Austausch von Versorgungs- 

leitungen erfordert kein Aufgraben des Gartens und/oder  
der Terrasse.

Allgemein
Für den Mehrspartenhausanschluss gelten die bereits genannten
Normen und Verordnungen der einzelnen Medien. Das Mehrspar-
teneinführungssystem inkl. Dichteinsätze ist bauseits durch den
Bauherrn zu beschaffen und einzubauen. Die Dichteinsätze sind
aufzubewahren. Diese werden bei der Verlegung des Anschlusses
durch die OsthessenNetz GmbH benötigt.

Ausführung 
Die Mehrspartenhauseinführung (MSHE) ist in der Regel für 4 
Sparten ausgelegt und entsprechend mit 4 Leerrohren ausgestat-
tet. Es gibt die MSHE wahlweise für Häuser mit Keller oder mit 
Bodenplatte. Bei MSHE für Häuser mit Bodenplatte stehen MSHE 
mit Leerrohren von üblicherweise 3 m, 6 m und 10 m Längen zur 
Verfügung, Längen größer 10 m sind auf Sonderbestellung (je  
nach Hersteller) lieferbar. Viele Baustoffhändler im Netzgebiet  
bieten ein Bauherrenpaket für die Mehrspartenhauseinführung an.
 
Einbau
Die Platzierung der Hauseinführung sollte unmittelbar hinter 

einer Außenwand vorgesehen werden, die den Versorgungs- 
leitungen der OsthessenNetz GmbH zugewandt ist. Dies ist  
erforderlich, damit die Verbindung zu den Versorgungsleitungen 
im öffentlichen Bereich auf kürzestem Wege hergestellt werden 
kann. Bereits bei der Erstellung der Bodenplatte wird ein Roh-
bauteil der Mehrspartenhauseinführung gemäß der Herstelleran-
gaben bauseits an der entsprechenden Stelle aufgestellt und mit 
der Bodenplatte vergossen. Die Mantelrohre des Systems müssen 
in Sand gebettet und mindestens 1,0 m vor das Gebäude gelegt 
werden. Wählen Sie die Längen der Mantelrohre unter der 
Bodenplatte entsprechend des Anschlusspunktes im Haus, 
Abstand Anschlusspunkt bis Gebäudekante + 2,0 m.

Die Verlängerung der Mantelrohre und Verlegung von der Haus-
kante bis in die öffentlichen Flächen wird von der OsthessenNetz 
GmbH ausgeführt, sofern es sich nicht ausschließlich um einen 
bei der OsthessenNetz GmbH beantragten, "Netzanschluss Strom 
ohne weitere Netzanschlüsse der OsthessenNetz GmbH" handelt.

Wichtig
Eine frühzeitige Abstimmung und Beantragung der Netzan-
schlüsse bei der OsthessenNetz GmbH ist für einen reibungslosen 
Ablauf unerlässlich.

Das Einbringen von Leerrohren (zum Beispiel KG–Rohre, PE–
Rohre) ist seit 1. September 2016 gemäß der DVGW-Richtlinie  
VP 601 nicht zulässig!
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Bei nicht unterkellerten Gebäuden muss das Rohbauelement der 
Einzel- oder Mehrspartenhauseinführung vor dem Betonieren der 
Bodenplatte mittels Schnurgerüst genau und unverschiebbar 
positioniert werden. Dabei sind die Vorgaben der Hersteller und 
der OsthessenNetz GmbH im Hinblick auf die erforderlichen 
Abstände der zu montierenden Einbauten (Hausanschlusskasten, 
Zähler, Druckregelgerät etc.) zu beachten.

Die Hauseinführung wird vom Bauherrn erworben und bleibt  
in dessen Eigentum. Die Montage wird durch den Bauherrn bzw. 
dessen Unternehmer durchgeführt. 

Wählen Sie die Längen der Mantelrohre unter der Bodenplatte 
entsprechend des Anschlusspunktes im Haus – Abstand 
Anschlusspunkt bis Gebäudekante  + 2,0 m.

Hauseinführung 
(Bodenplatte)
Mehrspartenhauseinführungen  
für Häuser OHNE Keller

Hauseinführung 
(Keller)
Mehrspartenhauseinführungen  
für Häuser MIT Keller
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Im unterkellerten Gebäude wird die Hauseinführung in der Regel 
nachträglich in das Kellermauerwerk eingebaut. Der Mauerdurch-
bruch wird mittels einer Kernbohrung hergestellt. Dabei sind die 
Vorgaben der Hersteller und der OsthessenNetz GmbH im Hin-
blick auf die erforderlichen Abstände der zu montierenden Ein-
bauten (Hausanschlusskasten, Zähler, Druckregelgerät etc.) zu 
beachten. Um Ihren Trinkwasser-Hausanschluss regelwerkskon-
form und frostsicher betreiben zu können, muss die Hauseinfüh-
rung durch die Kellerwand auf einer Tiefe von ca. 1,30 m unter 
der Erdgleiche eingebaut werden. 

Die Montage und Abdichtung der Hauseinführung in der Haus-
wand muss vom Hauseigentümer oder einem von ihm beauftrag-
ten Bauunternehmen durchgeführt werden. Bei Bestandsgebäu-
den tauscht ggf. die OsthessenNetz GmbH vorhandene Haus- 
einführungen im Zuge von Leitungserneuerungen aus. Die neuen 
Einführungen gehen dann in das Eigentum des Hausbesitzers über.

Bei unterkellerten Gebäuden muss im Arbeitsraum, im Bereich 
der Hauseinführung, bauseits ein Trockenmauerwerk auf 
gewachsenem Boden zur Sicherung der Netzanschlussleitungen 
erstellt werden.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

In den Stegwiesen 18

D-89542 Herbrechtingen Kabel- und Rohrdurchführungen

Telefax + 49 (0) 73 24 96 00-21

office@hauff-technik.de

www.hauff-technik.de

Service-Telefon + 49 (0) 73 24 96 00-0

   
Mit dem Kopf durch die Wand.
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Montageanweisung

4

5

Zur Einhaltung des Wandabstandes, ist je nach Fundamentausführung nach Rücksprache mit dem Architekten bzw.                  
Bauausführenden eine Aussparung im Streifenfundament vorzusehen! 

!

Graben nach geltenden Richtlinien 
verfüllen.

Die Oberkante der GEH 100 Basic-FUBO-E mit der Aufstellvor-
richtung „A“ lotgerecht justieren (Maß 40 mm + Installati-
onswandstärke X) und mit der Flügelmutter fixieren.
Die Fertigfußbodenhöhe OK FFB muß oberhalb der roten 
Markierung des Futterrohres liegen!
Eine spätere Nacharbeit entfällt, wenn die Oberkante des 
Futterrohres mit der OK FFB übereinstimmt.
Den Anschluss des Mantelrohres entsprechend der bei-
liegenden Montageanleitung „Schutzrohranschluss“ 
befolgen.

�� �

�����

���

��

�����

GEH 100 Basic-FUBO-E lotgerecht 
justieren.

GEH 100 Basic-FUBO-E.
Futterrohr für nicht unterkellerte Gebäude.
Zertifizierungsnr.: DVGW: DG-4540 BL0437

Zum Abschluss wird unter Beibehaltung der richtigen Lage 
bzw. Position und den Biegeradien (≥1 m) des montierten 
GEH 100 Basic-Systems, der Graben nach den geltenden 
Richtlinien verfüllt.

3

�����

GEH 100 Basic-FUBO-E einführen.

Schraube M 20 entfernen. GEH 100 Basic-FUBO-E „A“ in Erd-
spieß „B“ einführen und Flügelmutter anziehen.

Leerrohr muss mind. 1m  
über Bodenplatte herausstehen

Mindest- 
radius 1 m
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Baustrom
Den temporären Anschluss der 
Baustromanlage kann die von Ihnen  
beauftragte Elektrofachfirma über  
unser Online-GeoPortal beantragen.

Bauwasser
Für die vorübergehende Bauwasser- 
versorgung kann im Lager der Ost- 
hessenNetz GmbH in der Rangstraße 
10 in 36043 Fulda gegen eine Gebühr 
(Kaution und Miete, nur mit EC-Karte) 
ein Standrohr zur Wasserentnahme 
entliehen werden. 

Baustrom und 
Bauwasser
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OsthessenNetz GmbH
Gerbergasse 9, 36037 Fulda
Telefon 0661 299-0
Telefax 0661 299-1499
info@osthessennetz.de

Hausanschlussteam
Telefon 0661 299-1455
Telefax 0661 299-1495
hausanschluss@osthessennetz.de

Ihr Kontakt zu uns:
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Weitere Informationen finden Sie online unter: 

www.osthessennetz.de


